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Gesamtbild angestrebte räumliche Entwicklung 

 
Abbildung 5: Diese Darstellung dient dazu, einen allgemeinen Eindruck über die Gesamtwirkung der Aussagen zu gewinnen. Der 

Plan liegt diesem Bericht im Massstab 1:5'000 mit Legende bei. 
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Ecoptima AG
Van de Wetering Atelier für Städtebau GmbH

13.11.2017
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Umstrukturieren / Pflegen und ergänzen

Siedlung

Entwicklung zu klären

Korridorentwicklung: Zusätzliche Verdichtung, Adressbildung 
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Wegleitung «Kommunales 
räumliches Leitbild»

 

Amt für Raumentwicklung

Uffizi per il svilup dal territori 

Ufficio per lo sviluppo del territorio

›› Kurzfassung

Den eigenen Lebensraum als Ganzes 
denken und formen.  
Konkrete und massgeschneiderte 
Ziele und Konzeptinhalte als Basis für 
gemeinsames Handeln vereinbaren.  
Den vermeintlichen Sachzwängen ein 
harmonisches Bild gegenüberstellen. 
Risiken abwenden, Chancen ergreifen: 
Mit dem kommunalen räumlichen 
Leitbild.



Worum es geht

Die Gemeinden im Kanton Graubün-
den sind aufgrund des kantonalen 
Richtplans angehalten, ihre angestreb-
te räumliche Entwicklung mit dem Fo-
kus auf die Siedlungsentwicklung nach 
innen und die Siedlungserneuerung in 
einem kommunalen räumlichen Leit-
bild (KRL) aufzuzeigen. 

Das KRL ermöglicht den Gemeinden 
u.a.

›› ihre «Zielbilder» der angestrebten 
langfristigen räumlichen Entwick-
lung zu visualisieren,

›› die Abstimmung der Themen Sie-
dlung, Freiraum / Landschaft und Ver-
kehr konzeptionell aufzuzeigen,

›› die kulturhistorischen und räumli-
chen Qualitäten bestehender Sied-
lungen zu erfassen und zu sichern 
sowie deren Erneuerung und Ergän-
zung darzulegen und

›› mit dem Einbezug der relevanten 
Akteure (u.a. Politik, Interessens-
vertreter, Bevölkerung, Kanton) 
eine breit abgestützte Grundlage 
für die Nutzungsplanung zu erarbei-
ten.

Das KRL dient als Orientierungs-
rahmen für die Planungsbehörde 
der Gemeinde und ist eine notwen-
dige konzeptionelle Basis für jede 
Gesamtrevision einer Nutzungs- 
planung.

Der Planungshorizont des KRL beträgt 
rund 20 bis 25 Jahre und derjenige der 
Nutzungsplanung 15 Jahre.
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Weit nach vorne blickende Perspektive des KRL

Vielfältige räumliche Situationen 
und Herausforderungen

Im Kanton Graubünden präsentie-
ren sich die Themenschwerpunkte 
zur Frage der räumlichen Entwicklung 
aufgrund der vielfältigen Siedlungs-
strukturen sehr unterschiedlich. Die 
Abstufung der Anforderungen bzw. der 
Themenschwerpunkte ermöglicht klei-
nen Gemeinden im ländlichen Raum, 
mit wenig Aufwand zum Ziel zu kom-
men. 

Mit dem Grad der Urbanisierung, 
der Zentralität und der touris- 
tischen Ausrichtung steigt die An-
zahl dieser Themenschwerpunk-
te (Zentrumsfunktion mit entspre-
chender Infrastruktur, touristische  
Anlagen usw.).

Was ist die Motivation für diese 
Wegleitung?

Nach der Inkraftsetzung des teil- 
revidierten Raumplanungsgesetzes 
fanden zahlreiche Tagungen statt, in 
denen die Umsetzung dieses Gesetzes 
auf kommunaler Ebene thematisiert 
wurde. An einer dieser Tagungen gab 
es eine Diskussionsrunde mit Gemein-
depräsidentinnen und Gemeindeprä-
sidenten. Die Aussage war: «Wir ha-
ben ein Leitbild». «Wir auch», kam es 
unisono. Es stellte sich jedoch heraus, 
dass diese Leitbilder alle so allgemein 
formuliert waren, dass sie unter den 
Gemeinden austauschbar gewesen 
wären. «Das bringt nichts», war das 
Ergebnis und die Erkenntnis dieser  
Tagung.

Wir sprechen deshalb von einem kom-
munalen räumlichen Leitbild (KRL). 
«Räumlich» bedeutet verorten, auf den 
Ort Bezug nehmen, die Qualitäten und 
Zielsetzungen örtlich machen. Ein KRL 
nimmt Bezug auf die jeweilige Gemein-
de und stärkt ihre Identität. Diese Weg-
leitung zeigt das «Wer», «Wie» und 
«Was» für ein KRL auf.  

Das KRL ermöglicht eine strukturierte 
und thematisch geordnete Gesamt-
schau und eine aktive Auseinanderset-
zung mit der angestrebten räumlichen 
Entwicklung der Gemeinde. Ergreifen 
Sie die Chancen, die mit der Erarbei-
tung eines KRL einhergehen!

Richard Atzmüller, Amtsleiter ARE

Angestrebte räumliche 

Entwicklung

Weshalb ein KRL?
Unser Wegweiser für die Zukunft
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Analyse und Handlungsbedarf
Die wesentlichen Elemente herausschälen

Das Einzigartige erkennen und das Wesentliche heraus-
schälen, auf einer sicheren Basis planen, Chancen, Spiel-
räume und Potenziale entdecken ...

Analyse

In diesem Arbeitsschritt nimmt die Gemeinde, unter Ein-
bezug der verschiedenen Grundlagen und Rahmenbedin-
gungen (u.a. kantonaler Richtplan, Inventare, Gemeinde- 
Datenblatt), eine ortsbezogene qualitative und quantitative 
Analyse vor und zieht die wesentlichen Erkenntnisse dar-
aus. Wichtige Punkte dabei sind:

›› Funktion der Gemeinde in der Region

›› Siedlung / Demografie inkl. Trends

›› Bevölkerung und ggf. Arbeitsplätze

›› Wohnungsangebot / -mix, ggf. Zweitwohnungen

›› unbebaute Bauzonen, Verfügbarkeit des Baulandes

›› Ortsbau / Freiraum / Landschaft (ortsbauliche Analyse)

›› Identitätsstiftende Elemente, konstituierende räum- 
liche Elemente der Gemeinde

›› Prägende Frei- und Grünräume

›› Gebiete mit Schwachstellen

›› Verkehr inkl. Trends

›› Schwachstellen beim ruhenden / fahrenden Verkehr

›› Gebiete mit guter ÖV-Erschliessung

Stärken, Schwächen, Handlungsspielräume und 
Handlungsbedarf

Aufgrund der Analyse stellt die Gemeinde ihre Stärken und 
Schwächen dar. Zudem hält sie jene Bereiche, Elemente und 
Qualitäten fest, die erhalten werden sollen und anderer-
seits zeigt sie Potenziale, Handlungsspielräume sowie den 
Handlungsbedarf (grafisch) auf.
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Kindergarten
Primarschule

Sekundarstufe

Zukünftige Entwicklung

Kindergarten
Primarschule

Sekundarstufe

Bisherige Entwicklung berücksichtigen und Trends aufzeigen  
(z.B. Bevölkerungs- und Schülerzahlen).

Die konstituierenden räumlichen Elemente der Gemeinde herausschälen.

Stärken und Schwächen analysieren und den entsprechenden Handlungs-
bedarf aufzeigen.



Räumliches Leitbild
Von den Entwicklungsvarianten und Zielen ...
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«So möchten wir unseren Lebensraum aktiv gestalten!»  
Entwicklungsvarianten und Ziele bilden den Bezugs- 
rahmen für den Leitbildplan.

Das Aufzeigen von möglichen Entwicklungsvarianten und 
die Artikulierung von Zielsetzungen sind eng miteinander 
verbunden.

Entwicklungsvarianten

Für das Ausloten und die anschliessende Definition der 
künftig anzustrebenden Entwicklung ist das Aufzeigen 
von einfachen, nachvollziehbaren Entwicklungsvarian-
ten und die entsprechende Würdigung sehr zweckmässig. 
Die Auswahl der Entwicklungsvariante, die weiterverfolgt 
wird, richtet sich nach Kriterien, die u.a. von den über-
geordneten Zielen abgeleitet werden. Solche Entwick-
lungsvarianten können auch als Diskussionsgrundlage für  
Partizipationsanlässe dienen.

Ziele

Die Ziele beziehen sich einerseits auf die Lagebeurteilung 
und sind vom Prinzip der Machbarkeit eingegrenzt. Ande-
rerseits sind sie zu entwerfen bzw. auszuwählen. Unter-
schiedliche, untereinander abzuwägende Ziele entstehen 
im Wettbewerb der Ideen und im Laufe politischer Debat-
ten. Zwecks Definition von Zielen können folgende Leitfra-
gen beantwortet und diskutiert werden:

›› In welche Richtung soll das Profil der Gemeinde weiter-
entwickelt werden? 

›› Welche Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung soll 
angestrebt werden?

›› Wie soll das Wohnungsangebot (z.B. Wohnungsmix)  
weiterentwickelt werden?

›› Welche ortsbaulichen und landschaftlichen Elemente 
sind zu erhalten und aufzuwerten?

›› Wie soll die Ausgestaltung des Verkehrs künftig erfolgen 
(z.B. Strassenraumgestaltung, Parkierung)?

›› Wo und wie sollen die touristischen Einrichtungen wei-
terentwickelt werden? (falls relevant)

Strukturschema

Die Gemeinde kann die Essenz der angestrebten räumlichen 
Entwicklung in Form eines Strukturschemas mit räumlichem 
Bezug aufzeigen. Die Erarbeitung eines solchen Struktur-
schemas als Basis für den Leitbildplan ist insbesondere für 
mittlere und grössere Gemeinden sowie für Gemeinden mit 
mehreren Ortsteilen zweckmässig.

Aufgrund der Analyse und der Zielsetzungen ein Strukturschema, welches 
in vereinfachter Form das künftige funktionale und räumliche System der 
Gemeinde aufzeigt, darstellen.



... über den Leitbildplan ...

Leitbildplan

Das Strukturschema wird in einem Leitbildplan oder in meh-
reren Teilleitbildplänen (themen- oder ortsbezogen, z.B. für 
Ortsteile / Fraktionen) konkretisiert. Dabei sind v.a. folgende 
Themen, welche untereinander abgestimmt werden, von 
Bedeutung:
›› Differenzierte Siedlungsentwicklung nach innen  

(potenzielle Erhaltungs- / Erneuerungs- / Verdichtungs- /  

Die Elemente des Strukturschemas im Leitbildplan räumlich konkretisieren. In kleineren Gemeinden, die wenige Schwerpunktthemen aufweisen, kann 
dies grundsätzlich in einem einzigen Leitbildplan erfolgen. Bei einer grösseren Anzahl an Schwerpunktthemen ist es zweckmässig, ergänzend zum Leit-
bildplan die Inhalte in Teilleitbildplänen darzustellen (z.B. öffentlicher Aussenraum, Freiraumsystem, Bebauung).

Umstrukturierungsgebiete, potenzielle Auszonungsge-
biete)

›› Siedlungsbegrenzung, Gestaltung der Siedlungsränder

›› Umgang mit dem Ortsbild und dem Ortskern, Aufwer-
tung der Freiraumstrukturen

›› Zusammenspiel mit dem Verkehr (z.B. Parkierung)



... bis hin zu den Handlungsanweisungen

Umsetzung von Schlüsselthemen und -gebieten

Insbesondere für die Schlüsselthemen (z.B. Mobilisierung 
der Nutzungsreserven) und -gebiete (z.B. Ortskern, Bahn-
hofgebiet) geht es darum aufzuzeigen, wie die Umsetzung 
erfolgen soll. Den Zuständigen und Beteiligten gegenüber 
werden Handlungsanweisungen formuliert: 

›› Was ist zu tun?

›› Wer kümmert sich darum?

›› In welchem Zeithorizont?

 
Dabei sind auch Überlegungen zu den personellen und fi-
nanziellen Ressourcen in der Gemeinde zu machen, die für 
den Prozess eingesetzt werden können. 

Die Handlungsanweisungen können beispielsweise in ent-
sprechenden Streckbriefen festgehalten werden. Diese 
können je nach Konkretisierungsgrad der Schlüsselthemen 
bzw. -gebiete mehr oder weniger detailliert formuliert sein.

 

Qualitätssicherung bei der räumlichen Entwicklung
Damit eine qualitätsvolle Weiterentwicklung der Siedlung 
und des Freiraums erreicht werden kann, sind konkre-
tisierende und qualitätssichernde räumliche Aussagen 
erforderlich. Dies kann u.a. wertvolle Ortskerne, Um-
strukturierungsgebiete und neue Entwicklungsgebiete 
betreffen. Bewährte Vorgehensweisen dazu sind:

›› Erarbeiten der wesentlichen räumlichen Aussagen 
durch ein qualitätssicherndes Verfahren (z.B. Testpla-
nung, begleitetes Workshopverfahren, allenfalls Ide-
enkonkurrenz oder Wettbewerb) parallel zum KRL bzw. 
direkt anschliessend als Grundlage für die Nutzungs-
planung oder ggf. später.

›› Festlegen von Folgeplanungspflichten mit spezifischen 
Zielen und Rahmenbedingungen in der Nutzungspla-
nung (z.B. Wettbewerbspflicht, strukturelle oder ge-
stalterische Vorgaben) auf der Grundlage von Konzept-
studien.

›› Formulierung von Qualitätszielen z.B. in einem Baume-
morandum als Grundlage für die Beurteilung von Bau-
gesuchen.

Für die Schlüsselgebiete und ggf. auch für entsprechende Teilgebiete Stra-
tegieansätze (z.B. Aufwerten, Verdichten, Umstrukturieren) aufzeigen.

Darstellung eines Schlüsselgebiets mit entsprechenden Erläuterungen 
(z.B. in einem Steckbrief zu den Handlungsanweisungen)
 
Öffentlicher Aussenraum (Auswahl):

B: Platzartige Ausweitung bei der Kirche. Integration des Vorbereiches der 
     Kirche in eine Gestaltung von Fassade zu Fassade. 
D: Dieser Platz soll komplementär zum zentralen Platz (C) entwickelt  
     werden und auch als Veranstaltungsplatz dienen.

Areale (Auswahl):

6 Areale am zentralen Platz: Hier bestehen Lücken durch fehlende Bauten  
   (6a und 6b). Bauten und Aussenraum sind in ein neues Gleichgewicht zu  
   bringen. Ein südlicher Platzabschluss drängt sich auf. Der Durchgang  
   Richtung Oberdorf ist räumlich zu akzentuieren.
7 Gemeindesaal bis Bärenareal: Das Ersatzgebäude für den Bären (7a) soll  
   präzise verortet und in den Ortskern passend gestaltet werden.  
   Im Bereich 7b ist eine räumliche Gliederung erwünscht, die allenfalls 
   auch mit Bäumen erreicht werden kann.



Wie sieht das Vorgehen aus?
Wichtigste Schritte

Gemeinsam tragfähige Lösungen  
erarbeiten

Für ein erfolgreiches KRL ist neben der 
fachlichen Bearbeitung auch die breite 
Abstützung in der Gemeinde wichtig. 

Basis dafür ist eine regelmässige Infor-
mation nach innen (d.h. Verwaltung, 
Kommissionen, Gemeindevorstand) und 
nach aussen (u.a. Bevölkerung, Grundei-
gentümer). Letztere kann die Gemeinde 
über verschiedene Kanäle stattfinden 
lassen, z.B. über

›› Medienmitteilungen

›› Homepage der Gemeinde

›› neue Kanäle (z.B. Facebook)

Ergänzend zur Information kann die  
Gemeinde stufengerechte und geeig-
nete Partizipationsmassnahmen  (z.B. 
Veranstaltungen für die Bevölkerung). 
durchführen. Dies fördert Transparenz 
und ein gemeinsames Planungsver-
ständnis bereits auf der konzeptionellen 
Ebene. 

Diskussion zu möglichen Stossrichtungen der 
künftigen räumlichen Entwicklung im Rahmen 
einer Werkstattveranstaltung 

Wie kommen wir zu einem KRL?

Für die Erarbeitung des KRL werden 
nach den Vorbereitungen zwei Haupt-
arbeitsschritte vorgeschlagen: 
›› ortsbezogene Analyse mit dem Auf-

zeigen des Handlungsspielraums 
und der Ableitung des Handlungs-
bedarfs

›› Erarbeitung des konzeptionellen 
Teils, d.h. des räumlichen Leitbildes

Der Arbeitsumfang unterscheidet sich 
u.a. je nach Gemeindegrösse, The-
menschwerpunkte und vorhandenen 
Grundlagen.

Arbeitsschritt 1: Grundlagen, Analyse und 
                              Handlungsbedarf

Vorbereitungsarbeiten

Arbeitsschritt 2: Räumliches Leitbild 
                              › Entwicklungsvarianten / Ziele
                              › Leitbildplan
                              › Handlungsanweisungen 

Konsolidierung und Fertigstellung des KRL
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› Welche Rahmenbedingungen und Grundlagen sind 
   vorhanden? 

› Wie hat sich die Gemeinde in den letzten Jahren 
   entwickelt? Wo steht sie heute?  

› Welche sind die Stärken und Schwächen der Gemeinde? 
   Welche Handlungspielräume und welcher Handlungs-
   bedarf bestehen?

› Welche Entwicklungsvarianten sind denkbar? Welche 
   Entwicklung ist wünschenswert? Wie beabsichtigt die 
   Gemeinde, sich künftig gegen innen zu entwickeln?

› Wie sieht die angestrebte Entwicklung räumlich aus? 
   Welche Schwerpunkte und Prioritäten werden gesetzt?

› Wie wird das räumliche Leitbild umgesetzt? 

› Erarbeitung Projektskizze und Beizug Planer

› Definition Projektorganisation und Partizipation

› Finanzbeschlüsse

› (politische) Konsolidierung des KRL

› Beschluss Gemeindevorstand

Wie sieht das KRL aus?

Das KRL umfasst in der Regel
›› eine kurze Einleitung mit Angaben 

zu Projektorganisation, Methodik 
und Ablauf,

›› die Erkenntnisse aus der Analyse 
und

›› einen Konzeptteil mit Entwick-
lungsvarianten, Zielen,  kartografi- 
scher Darstellung der angestreb-
ten Entwicklung (Leitbildplan) und 
Handlungsanweisungen.



Wo finden wir weiterführende Informationen?
Links und weitere Quellen

Ausführliche Wegleitung

Die Gemeinde und die Planer finden detailliertere Informa-
tionen zur Erarbeitung des KRL in der ausführlichen Fassung 
der KRL-Wegleitung: www.are.gr.ch

Kantonaler Richtplan

Im kantonalen Richtplan (www.richtplan.gr.ch) ist zum KRL 
insbesondere Folgendes festgehalten:

Im Kanton Graubünden sind die Gemeinden gestützt auf 
das teilrevidierte Raumplanungsgesetz und die demzufol-
ge überarbeiteten Kapitel 2 und 5 des kantonalen Richt-
plans angehalten, ihre strategische Ausrichtung der Sied-
lungsentwicklung für die nächste Planungsperiode sowie 
damit verbunden die zentralen Handlungen (Aufgaben, 
Projekte) in einem KRL festzuhalten. Auf der Basis u.a. 
des KRL haben die Gemeinden anschliessend ihre Orts-
planung zu überarbeiten.

«Gestützt auf eine Siedlungsanalyse definieren die Ge-
meinden in einem kommunalen räumlichen Leitbild die 
Ziele, Strategien und Umsetzungsmassnahmen zur Förde-
rung einer hochwertigen baulichen Siedlungsentwicklung 
nach innen und von Siedlungserneuerung.» (siehe Kap. 
5.1.2 «Handlungsanweisungen» des kantonalen Richt-
plans). 

«Die Gemeinden zeigen im kommunalen räumlichen 
Leitbild auf, wie sie den Ortskern als kommerziellen 
Kern weiterentwickeln. Sie stimmen ihre beabsichtigte 
Entwicklung mit der Standortfrage für relevante Versor-
gungseinrichtungen ab.» (siehe Kap. 5.2.4 «Handlungsan-
weisungen» des kantonalen Richtplans).

Die Frist für die Erarbeitung des KRL beträgt zwei und für 
die Überarbeitung der Planungsmittel fünf Jahre nach Er-
lass des kantonalen Richtplans.

Zusammenspiel mit anderen Planungsinstrumenten

Das Raumkonzept Graubünden definiert die Eckpunkte der 
räumlichen Entwicklungsstrategie des Kantons. Diese ist im 
kantonalen Richtplan festgehalten. Raumkonzept und Richt-
plan stellen den übergeordneten Rahmen dar, welchen die 
Gemeinde bei der Erarbeitung des KRL berücksichtigt. 

Auf der kommunalen Ebene bildet das KRL die konzepti-
onelle Grundlage für die anschliessende Erarbeitung der 
Nutzungsplanung und für Entscheide im Bereich der räum-
lichen Entwicklung der Gemeinde. 

Während der Erarbeitung des KRL stimmt die Gemeinde das 
KRL mit dem regionalen Raumkonzept (RegRK) ab.

Kantonaler Richtplan Siedlung

Regionaler Richtplan Siedlung

Kommunales räumliches Leitbild
(KRL)

Kommunale Nutzungsplanung

Kantonales Raumkonzept

Regionales Raumkonzept (RegRK)

Kantonale Ebene

Regionale Ebene Kommunale Ebene

Wichtige Grundlagen:
› Bevölkerungsperspektive 2030/2040
› Gemeinde-Datenblatt
› Übersicht BZK, UEB und NR
› Inventare
› Bilder, Karten

KRL als Basis für:
› Hochwertige Gebietsentwicklung
› Gesamtkonzept Ortsbild
› Entscheide im Bereich der räumlichen 
  Entwicklung
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